
Der Bau der Mauer am 13. Au-
gust 1961 überraschte Ernst
Bloch während eines Ferien-
aufenthalts in der Bundes-
republik. Bloch, der einst die
Moskauer Schauprozesse in
der Sowjetunion gerechtfertigt
hatte, aber in seinen späteren
Schriften, vor allem zur
Rechtstheorie, die stalinisti-
schen Positionen selbstreflexiv
überwunden hatte, war seit
1949, als er nach dem ameri-
kanischen Exil eine Professur
an der Leipziger Universität
übernommen hatte, der füh-
rende Philosoph der DDR, 
dessen Bücher und Essays in
ostdeutschen Verlagen und
Zeitschriften publiziert wur-

den, lange bevor sie im Westen
gedruckt wurden. In vielfäl-
tiger Weise kritisierte er die
autoritäre parteimarxistische
Ideologie, die die humanisti-
sche Intention von Marx aus-
löschte, der den kategorischen
Imperativ formuliert hatte,
»alle Verhältnisse umzuwer-
fen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches
Wesen ist.« Im Gefolge der
Niederschlagung des Ungarn-
aufstands durch die sowjeti-
schen Truppen im Herbst 
1956 verschärfte die SED den
Kampf gegen eine Demokrati-
sierung des Staatssozialismus.
Bloch, der zu der Zeit in seiner

letzten öffentlichen Rede zum
125. Todestag Hegels gegen
die herrschenden Dogmatiker
die Formel ausgegeben hatte,
jetzt müsse statt Mühle end-
lich Schach gespielt werden,
wurde aus seinem Professo-
renamt entfernt. Seine Schrif-
ten wurden in einem eigens
von marxistisch-leninistischen
Adepten des Regimes 1957
produzierten Band, der den
Titel »Ernst Blochs Revision
des Marxismus« trug, mit 
dem Kainsmal der Ketzerei
versehen.

Auf die Errichtung der gewalt-
förmig gesicherten Grenze re-
agierte Bloch im September
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1961 mit einem Brief an die
Akademie der Wissenschaften
in Ost-Berlin, deren Mitglied-
schaft er noch behalten hatte:
»Nach den Ereignissen vom
13. August, die erwarten las-
sen, dass für selbständig Den-
kende überhaupt kein Lebens-
und Wirkungsraum mehr
bleibt, bin ich nicht mehr ge-
willt, meine Arbeit und mich
selber unwürdigen Verhältnis-
sen und der Bedrohung, die
sie allein aufrechterhalten,
auszusetzen. Mit meinen 76
Jahren habe ich mich entschie-
den, nicht nach Leipzig zu-
rückzukehren.« Die verschärf-
te repressive Lage in der DDR,
die Bloch unmittelbar traf und
die mit der Mauer verewigt
werden sollte, schilderte er so:
»Ich wurde in Isolierung ge-
trieben, hatte keine Möglich-
keit zu lehren, der Kontakt zu
Studenten wurde unterbro-
chen, meine besten Schüler
wurden verfolgt und bestraft,
die Möglichkeit für publizis-
tisches Wirken wurde unter-
bunden. […] So entstand die
Tendenz, mich in Schweigen
zu begraben.«

Mit der von der SED mitten in
Deutschland errichteten Mau-
er wurde das Recht auf Frei-
zügigkeit für die Bürger Ost-
deutschlands aufgehoben, das
in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte der Ver-
einten Nationen mit den Wor-
ten garantiert wird, dass »je-
der Mensch … das Recht (hat),
jedes Land, einschließlich sei-
nes eigenen zu verlassen« (Ar-
tikel 13, Ziffer 2). Noch fünf
Jahre nach dem Bau der Mau-
er hatte die DDR, im Wider-
spruch zur Realität der Grenz-
anlagen, den Internationalen
Pakt über bürgerliche und po-
litische Rechte ratifiziert, in
dem ebenfalls die uneinge-
schränkte Garantie der Frei-
zügigkeit verbürgt ist (Artikel
12, Absatz 2). Die Freizügig-
keit ist ein Element des Sys-
tems der persönlichen und
politischen Freiheitsrechte, 
die der Disposition des Staats
über die Individuen einfach
Grenzen ziehen. Die Freiheits-
rechte erst machen die Selbst-

bestimmung der Menschen in
den besonderen und allgemei-
nen Angelegenheiten möglich.

Ernst Bloch hatte als Hoch-
schullehrer in Leipzig die Be-
deutung der Freiheitsrechte,
die von der herrschenden
Rechtsdoktrin der SED-Dikta-
tur ins Gegenteil eines Nach-
vollzugs staatlicher Ziele
durch die Bürger verkehrt
wurden, mit der Maßgabe ins
Zentrum gerückt, dass ein ge-
nuiner Sozialismus die Grund-
rechte nicht negiert, sondern
erweitert. Angestoßen durch
die mit dem XX. Parteitag der
KPdSU im Februar 1956 ein-
geleitete Entstalinisierung, die
sich vor allem in der Geheim-
rede Nikita Chruschtschows
über die Verbrechen der Sta-
lin-Ära niederschlug, fand im
März 1956 eine internationale
Konferenz in der Akademie

der Wissenschaften in Ost-Ber-
lin mit dem zeitgemäßen The-
ma »Das Problem der Freiheit
im Lichte des wissenschaft-
lichen Sozialismus« statt, auf
der Bloch das Einleitungsrefe-
rat »Freiheit, ihre Schichtung
und ihr Verhältnis zur Wahr-
heit« hielt. Seine Linie, die er
im Schlusswort mit den Wor-
ten zuspitzte, dass »über unse-
re häuslichen Freiheitsgrenzen
(zuwenig) gesprochen wur-
de«, vertraten auch andere be-
kannte oppositionelle marxi-
stische Theoretiker wie Leszek
Kolakowski und Ernst Fischer.
Bloch steckte den Rahmen für
eine Umkehrung des bisheri-
gen entfremdeten Verhältnis-

ses von Bürgern und obrig-
keitlichen Parteiregiment ab.
Er sagte: »Die bürgerliche
Emanzipation (hat) zu ihrer
Zeit gewiss auch höchst posi-
tive öffentliche Rechte (die so-
genannten bürgerlichen Frei-
heiten) gebracht … Solche
subjektiv öffentlichen Rechte
sind allerdings im Sozialismus
nicht zu Unrechten gewor-
den.«. Das hieß, wie Bloch in
einem Text vom Mai 1956 über
die Bedeutung des XX. Partei-
tags schrieb: »Jeder Sozialis-
mus ist nach dem Maß der
demokratischen Freiheiten
beschaffen, auf denen er sich
aufbauen kann, die er in sich
einbaut und vor allem fort-
führt.«

Diese Position hat Bloch in
seinem rechtsphilosophischen
Buch »Naturrecht und
menschliche Würde«, das in

der DDR geschrieben und in
Auszügen in der Ost-Berliner
Zeitschrift »Sinn und Form«
veröffentlicht wurde, in einer
impliziten und expliziten Aus-
einandersetzung mit der auto-
ritären Herrschaftsstruktur
des SED-Staats und des gesam-
ten stalinistischen Systems
entwickelt.Dabei überwindet
er seine letzte unkritische
Übernahme der These einer
vorgeblichen Interessenüber-
einstimmung von politischer
Führung und Bevölkerung im
staatssozialistischen System.
In dem Buch, das im Herbst
1961 nach Blochs Aufgabe
seiner Existenz in der DDR in
Frankfurt bei Suhrkamp er-
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Bild 1
Zitat Bloch: »Ich bin. Wir sind.
Das ist genug. Nun haben wir zu
beginnen. In unsere Hände ist
das Leben gegeben. Es taumelt
sinnlos hin und her, aber wir ste-
hen fest, und so wollen wir ihm
seine Faust und seine Ziele wer-
den.« – Geist der Utopie, 1964.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung
des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt
Ludwigshafen am Rhein

Bild 2
Ernst Bloch während seiner
»Leipziger Zeit« im Jahr 1955.
Zwei Jahre später wurde Bloch
aus politischen Gründen aus dem
Amt an der Universität Leipzig
entfernt.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung
des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt
Ludwigshafen am Rhein



scheint, werden die soziale Be-
freiung der Arbeiterschaft und
die politische Selbstbestim-
mung als ein unauflöslicher
Zusammenhang begriffen, in
dem eine doppelte Fronstel-
lung zum Ausdruck kommt:
»ohne Tyrannei der Fabrik
und ohne Fabrik der Tyran-
nei.« Hierfür verknüpft Bloch
die Gedankenwelt des Ver-
nunftrechts der Aufklärung
mit dem Ziel der Überwin-
dung der Entfremdung der
unmittelbaren Produzenten:
»Es gibt so wenig menschliche
Würde ohne Ende der Not,
wie menschgemäßes Glück
ohne Ende alter und neuer
Untertänigkeit«; kurz: »Keine
wirkliche Installierung der

Menschenrechte ohne Ende
der Ausbeutung, kein wirk-
liches Ende der Ausbeutung
ohne Installierung der Men-
schenrechte.«

Mit dem Fall der Mauer im
Oktober 1989 wird Blochs
Perspektive, die sich auch bei
früheren in der Periode des
Stalinismus verfemten Theo-
retikern einer freiheitlichen
Arbeiterbewegung – wie Rosa
Luxemburg – findet, in be-
stimmtem Maße in der DDR
geschichtliche Realität. Mit der
Durchsetzung der Demonstra-
tionsfreiheit durch die Mas-
senbewegungen in der DDR,
die auf die Herstellung der po-
litischen Selbstbestimmung
mit der Parole »Wir sind das
Volk« zielen, wird am Ende

die Mauer, das Machtwerk-
zeug gegen die Freizügigkeit,
von Günter Schabowski,
einem Mitglied des Politbüros
der SED, der dem demokrati-
schen Druck nachgibt, durch-
brochen. Zugleich löst sich in
Folge der Demokratiebewe-
gung die diktatorische Spitze
des Regimes Schritt für Schritt
auf. Die entscheidende Bedin-
gung für diese Wendung war
die demokratische Reformpo-
litik Gorbatschows, die anders
als in der Ära Breshnew, eine
gewaltsame Unterbindung der
Entwicklung in der DDR aus-
schloss.

Die friedliche Revolution fin-
det ihren rechtlichen Aus-

druck in dem Verfassungsent-
wurf des Runden Tischs, der,
ohne auf Blochs Arbeiten for-
mell zurückzugreifen, gleich-
wohl auf die Verbindung von
politischer und sozialer Frei-
heit zielt, wie sie im Verfas-
sungsdenken der Aufklärung
entwickelt wurde. Bloch zi-
tiert dazu Schiller: »Des Men-
schen ist nichts so unwürdig,
als Gewalt zu erleiden, denn
Gewalt hebt ihn auf. Wer sie
uns antut, macht uns nichts
Geringeres als die Menschheit
streitig.«

Die Sitzungen des Runden
Tischs, die wenige Wochen
nach dem Fall der Mauer am
7. Dezember 1989 begannen
und am 4. April 1990 mit der
Übergabe des Entwurf an die

Volkskammer abgeschlossen
wurden, waren Ausdruck 
des sich etablierenden Volks-
willens. Sie wurden von einem
führenden Vertreter der Op-
position, dem Theologen
Wolfgang Ullmann, der der
Gruppe »Demokratie jetzt«
angehörte, geleitet. Dem Ver-
fassungsentwurf wurde eine
Präambel vorangestellt, der
von der Schriftstellerin Christa
Wolf formuliert wurde, die bei
dem Literaturwissenschaftler
Hans Mayer, einem Freund
und Kollegen Ernst Blochs, in
Leipzig studiert hatte; sie pro-
testierte gemeinsam mit Ste-
phan Hermlin, der noch 1961
den Bau der Mauer gerechtfer-
tigt hatte, später aber die Kul-
turpolitik unter Honecker als
kunstfeindlich kritisiert hatte,
gegen die Ausbürgerung Wolf
Biermanns und die damit ver-
bundene Sistierung seines Exi-
stenzrechts in der DDR.

Die Präambel umreißt die Zie-
le des Verfassungsentwurfs,
die auf eine umfassende de-
mokratische, rechtsstaatliche
und soziale Überwindung der
Diktatur der SED gerichtet
sind: »Überzeugt, dass die
Möglichkeit zum selbstbe-
stimmten verantwortlichem
Handeln höchste Freiheit ist,
gründend auf der revolutionä-
ren Erneuerung, entschlossen,
ein demokratisches und soli-
darisches Gemeinwesen zu
entwickeln, […] geben sich die
Bürgerinnen und Bürger der
Deutschen Demokratischen
Republik diese Verfassung.«
Dies drückt sich in den Einzel-
bestimmungen zur Sicherung
individueller Freiheit wie der
Freizügigkeit, der politischen
Mitwirkungsrechte wie der
Meinungsfreiheit, der Ver-
sammlungsfreiheit, der Wis-
senschaftsfreiheit und der –
oftmals über das Grundgesetz
hinausgehenden – Bestim-
mungen zur Bewahrung der
Natur und der Begrenzung
und Aufhebung sozialer Ab-
hängigkeitsverhältnisse aus.
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Bild 3
Gedenktafel an Ernst Blochs
Wohnhaus in der Kreuznacher
Str. 52, Berlin-Wilhelmsdorf,
enthüllt am 27.11.1991.
Quelle: Wikipedia Commons
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Die gefährdete Naturbasis der
Menschen, die Bloch in seinem
Hauptwerk »Das Prinzip Hoff-
nung« mit seiner Forderung,
den »Tierbändigerstand-
punkt« gegenüber der Natur
zu überwinden, umfassend in
den Blick nimmt, wird zum
verfassungsrechtlichen The-
ma: »Der Schutz der natür-
lichen Umwelt als Lebens-
grundlage gegenwärtiger und
zukünftiger Generationen ist
Pflicht des Staates und aller
Bürger. […] Niemand darf
durch nachteilige Veränderun-
gen der natürlichen Lebens-
grundlagen in seiner Gesund-
heit verletzt oder unzumutbar
gefährdet werden« (Artikel 33,
Absatz 1, 3).   

Die existenzbestimmende
Grundlage des Lebens der
Menschen, die Wohnung, wird
als ein wichtiges soziales Gut
den Marktgesetzen privater
Gewinnmaximierung über-
geordnet und besonders ge-
schützt: »Jeder Bürger hat das
Recht auf angemessenen
Wohnraum. […] Bei der Ab-
wägung der Interessen des
Nutzers und des Eigentümers
der Wohnung ist der über-
ragenden Bedeutung der Woh-
nung für die Führung eines
menschenwürdigen Lebens
besonderes Gewicht beizu-

messen. Eine Räumung darf
nur erfolgen, wenn Ersatz zur
Verfügung steht« (Artikel 25,
Absatz 1).

Das System der privaten Wirt-
schaft wird durch Mitbestim-
mungsrechte in Form verfas-
sungsrechtlicher Garantien
(Artikel 28) begrenzt, anders
als in der alten Bundesrepu-
blik, in der die Mitbestim-
mung durch ein einfaches,
leichter änderbares Gesetz
geregelt ist. Schließlich kann
die kapitalistische Ordnung –
übereinstimmend mit den
vielfach als obsolet betrachte-
ten Bestimmungen des Grund-
gesetzes über eine Umwand-
lung von privatem Produk-

tionsmitteleigentum in öffent-
liches, demokratisch legiti-
miertes Eigentum (Artikel 15
Grundgesetz) – bei entspre-
chenden Mehrheitsverhältnis-
sen in eine Gemeinwirtschaft
transformiert werden. (Artikel
29, Absatz 3). Eine volle Ent-
schädigung bei Enteignungen,
die den Umverteilungseffekt
unmöglich machen würde,
wird dadurch ausgeschlossen,
dass – wie in der entsprechen-
den, allerdings von der Recht-
sprechung wenig beachteten
Bestimmung des Grundgeset-
zes – eine gerechte »Abwä-

gung zwischen den Interessen
der Allgemeinheit und den Be-
teiligten« (Artikel 29, Absatz 3)
vorzunehmen ist.

Der Verfassungsentwurf des
»Runden Tischs« ist Pro-
gramm geblieben, auch wenn
sich einzelne seiner Elemente
in den ostdeutschen Länder-
verfassungen wiederfinden.
Der Verfassungsentwurf bleibt
ein Zeugnis für das während
der SED-Herrschaft entwickel-
te oppositionelle Rechtsden-
ken in der DDR, das durch den
Fall der Mauer und den Sieg
der großen Demokratiebewe-
gung erst geschichtliche Wirk-
samkeit erlangte. Der Verfas-
sungsentwurf der friedlichen

Revolution weist vor allem 
in sozialer und ökologischer
Hinsicht über die heutige
Wirklichkeit hinaus. Er ist, 
mit einem Wort von Bloch, 
unabgegolten.
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Bild 4
Mehrere tausend Menschen de-
monstrieren am 8.11.1989 vor
dem ZK-Gebäude in Ostberlin.
Sie drücken damit ihre Zustim-
mung zum geschlossenen Rück-
tritt des Politbüros aus.
Foto: Wolfgang Krumm, picture-
alliance/dpa
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